
Die wirtschaftlichen Eckdaten sind
schlecht. Die Auftragslage ist rük-

kläufig, die Immobilienwerte sinken und
die Banken führen gewährte Kredite zu-
rück - letzteres,weil aufgrund der sog.Ba-
sel-II-Richtlinien Unternehmen von den
Kreditinstituten in detaillierte Wirt-
schaftlichkeits- und Bonitätsstufen ge-
gliedert werden. So ist in diesem Zu-
sammenhang etwa an einen Unterneh-
mer zu denken,der im Rahmen eines Bau-
vorhabens durch Auftragsverzögerun-
gen der Vorgewerke selbst für zwei bis
drei Monate seine Arbeitnehmer kosten-
mäßig vorhalten muss, kurzfristig aber
keine neuen Aufträge akquirieren konn-
te,da er mit der Zeitverzögerung der Vor-
gewerke nicht gerechnet hat. Was folgt,
ist meist unvermeidlich:die Insolvenzan-
meldung beim zuständigen Amtsge-
richt.

Die Zahl der Unternehmensinsolven-
zen ist gleichbleibend hoch, so gab es im
Jahr 2004 nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes 39.213 Unterneh-
mensinsolvenzen. Dabei ist bedeutsam,
dass in mehr als 75% der Fälle die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens mangels
einer zumindest die Verfahrenskosten
deckenden Masse abgelehnt werden
muss.

Neben den immensen Arbeitsplatz-
verlusten entstehen den meist zahlrei-
chen Gläubigern eines zusammengebro-
chenen Unternehmens auch zumeist er-
hebliche wirtschaftliche Nachteile. Sie
sind nicht mehr in der Lage, ihre berech-
tigten Ansprüche erfolgreich durchzu-
setzen, häufig erstatten sie in diesen Fäl-
len Strafanzeige, sei es, dass sie die Hoff-
nung hegen, der ehemalige Geschäfts-
führer werde durch die Drohung mit der

Strafjustiz doch noch zur Erfüllung seiner
Verbindlichkeit zu bewegen sein, sei es,
dass sie  tatsächlich kriminelles Verhalten
nicht ungeahndet lassen wollen. Insol-
venz und Strafverfahren stehen daher in
einem engen Wechselverhältnis.

Untersucht man die Firmenzusam-
menbrüche unter dem Aspektder Rechts-
form des jeweiligen Unternehmens, so
muss ein eindeutiges Übergewicht der
GmbH bei wirtschaftlichen Ermittlungs-
verfahren festgestellt werden. Die
Rechtsform der GmbH ist im Wirt-
schaftsleben sehr beliebt. Zurzeit gibt es
in Deutschland über eine Million Ge-
schäftsführer.

Anzumelden ist die Insolvenz, etwa
über das Vermögen einer GmbH, wenn
die in der Insolvenzordnung (InsO) auf-
geführten Insolvenzgründe bestehen.Zu
nennen ist zum einen die in § 19 InsO nor-
mierte Überschuldung. Darunter ver-
steht man das rechnerische Überwiegen
der Passiva über die Aktiva des Unter-
nehmens zu einem bestimmten Stichtag.
Dabei soll der Fortführungswert des
Unternehmens angesetzt werden,wenn
die Fortführung überwiegend wahr-
scheinlich ist.Nach § 17 Abs.2 InsO istZah-
lungsunfähigkeit eingetreten, wenn der
Unternehmer nicht mehr in der Lage ist,
seine fälligen Zahlungsverpflichtungen
zu erfüllen. Dies ist in der Regel dann an-
zunehmen, wenn das Unternehmen die
Zahlungen eingestellt hat. Insolvenz-
grund ist auch die drohende Zahlungs-
unfähigkeit. Sie liegt vor, sofern der
Schuldner voraussichtlich nicht in der La-
ge sein wird, die bestehenden Verpflich-
tungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

IstInsolvenz angemeldetund wird das
Insolvenzverfahren eröffnet oder man-
gels Masse abgelehnt, so leitet das zu-
ständige Amtsgericht die Insolvenzakte
der Staatsanwaltschaft zu. Dort wird ge-
prüft, ob der Anfangsverdacht einer In-
solvenzstraftat vorliegt.

Als Grundtatbestände des Insolvenz-
strafrechts sind die Bankrottdelikte zu
nennen.In den verschiedenen Tatbestän-
den des § 283 Abs. 1 StGB sind etwa  die
Beeinträchtigung von Vermögensbe-
standteilen sowie Handlungen, die eine
Gefährdung der Insolvenzmasse zur Fol-
ge haben und die der Erhaltung des Be-
standes des Schuldnervermögens die-
nen, unter Strafe gestellt. Insbesondere
ist die unterlassene oder unordentliche
Führung von Handelsbüchern sowie die
unterlassene oder unrichtige Erstellung
von Bilanzen pönalisiert.

Weiterhin istdas Unterlassen der Stel-
lung eines Insolvenzantrags trotz Vorlie-
gen eines Insolvenzgrundes nach § 84
Abs. 1 GmbHG mit Freiheitsstrafen bis zu
drei Jahren bedroht. Dabei enthält § 64
Abs. 1 GmbHG im Falle des Vorliegens ei-
nes Insolvenzgrundes das Gebot,dass der
Geschäftsführer oder schuldhaftes Zö-
gern (spätestens aber drei Wochen nach
Eintritt des Insolvenzgrundes) die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens beantragt.

In vielen Insolvenzen werden gegenü-
ber dem Geschäftsführer des zahlungs-
unfähigen Unternehmens Betrugsvor-
würfe erhoben. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn der Unternehmer in
der wirtschaftlichen Krise Aufträge an
Lieferanten oder andere erteilt hat und
diese nach den Vertragsbestimmungen
vorleistungspflichtig sind. Sollte auf-
grund eingetretener Insolvenz eine Be-
gleichung der Rechnung nicht erfolgen,
was die Regel ist, ist ein Strafverfahren
wegen Betruges gegen den Unterneh-
mer wahrscheinlich.

Immer wieder kommt es in der wirt-
schaftlichen Krise eines Unternehmens
auch dazu, dass der Unternehmer Ver-
mögensbestandteile aus dem insolvenz-
bedrohten Unternehmen verschiebt.
Hier hat der Unternehmer damit zu rech-
nen, dass es zu Untreuevorwürfen
kommt.
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